
Einleitungstext zum 344_Ä1_KE

Ziel und Zweck der 1. Änderung des Bebauungsplanes KE 344 ist es, durch die 
Reduzierung der Mindestraufhöhen im Plangebiet der Nachfrage nach 
eingeschossigen Häusern Rechnung zu tragen. In diesem Zuge sollen auch die 
Maximaltrauf- und Firsthöhen für diesen Bereich reduziert werden, um ein in 
Bezug auf die Höhenentwicklung der Gebäude abgestimmtes und harmonisches 
Siedlungsgefüge sicherzustellen. Für das Plangebiet werden die 
Höhenfestsetzungen des westlich angrenzenden Baugebietes übernommen.


